
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/2/14 84/07/0276
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1989
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81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwRallg;

WRG 1959 §121 Abs1;

Rechtssatz

Der seinen Rechten nachteiligen Abweichungen nicht zustimmende Betro6ene kann gem § 121 Abs 1 WRG nicht

verlangen, daß die Beseitigung der Abweichungen zur Bedingung der - bis zur Durchführung der gänzlichen

"Übereinstimmung" aufzuschiebenden - Kollaudierung gemacht wird. Eine Beseitigung von Abweichungen kann auch

die Vornahme unterlassener, im Bewilligungsbescheid auferlegter Verpflichtungen darstellen.
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